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Habsburgerstidte
im spatmittelalterlichen Breisgau

Jiirgen Treffeisen, Ubstadt-Weiher

An drei Stddten soll das vorgegebene Thema konkretisiert werden.! Wo liegt der
Breisgau? Der Breisgau ist ein historisch begrenzter Ausschnitt der natiirlichen und
kulturellen Einheit des Oberrheinischen Tieflandes. Die von der Natur vorgege-
benen Grenzen bilden im Westen der Rhein, im Osten der Westrand des Schwarz-
waldes, im Norden der Bleichbach und im Siiden der Klemmbach. Die breis-
gauische Stidtelandschaft wird von der Mittel- und Handwerkerstadt Freiburg
dominiert,” die 1120 von den Herzogen von Zihringen mit einem stark erweiterten
Marktrecht ausgestattet worden war. Desweiteren lagen im Breisgau die im Spit-
mittelalter entstandenen Kleinstidte Sulzburg, Staufen, Neuenburg, Breisach,
Burkheim, Waldkirch, Elzach, Endingen und Kenzingen. Um dies aus der Sicht der
Schweiz zu konkretisieren: Sie fahren von Basel in Richtung Norden entlang der
Autobahn und des Rheins. Nach zirka 30 Kilometer erreichen Sie die Stadt Neu-
enburg am Rhein.’ Von Neuenburg aus weiter in nérdlicher Richtung erreichen Sie

' Der Vortrag — gehalten an der Historischen Tagung in Sursee am Samstag, 27. Mirz 1999 — wird

hier weitestgehend unverindert wiedergegeben und nur durch Anmerkungen erginzt. Die Tagung,
die im Rahmen des Jubiliumsjahres «700 Jahre Stadtrecht Sursee 1299-1999» veranstaltet wurde,
stand unter dem Titel «Stidtelandschaft zwischen Bodensee, Rhein und Alpen im Mittelalter», und
wurde vom Stadtarchiv Sursee und dem Historischen Verein der Finf Orte sowie dem Schweizer
Arbeitskreis fur Stadtgeschichte organisiert.

Zum Breisgau als Stidtelandschaft siehe Albert Krieger, Topographisches Worterbuch des Herzog-
tums Baden, 2 Bde., Heidelberg 1904 (2. Auflage); Anna Marbe, Die Siedlungen des Kaiserstuhlge-
birges, Karlsruhe 1916; Friedrich Metz, Die Oberrheinlande, Breslau 1925; Maria Lukas, Verglei-
chende Geographie der Stidte im Breisgau auf historischer Grundlage, Heppenheim 1933; Hektor
Ammann, Freiburg und der Breisgau in der mittelalterlichen Wirtschaft, in: Oberrheinische Hei-
mat 28 (1941) S. 248-259; Werner Noack, Die mittelalterlichen Stidte im Breisgau, in: Oberrheini-
sche Heimat 28 (1941) S. 173-200; Heinrich Biittner, Zum Stidtewesen der Zihringer und Staufer
am Oberrhein wihrend des 12. Jahrhunderts, in: Zeitschrift fiir die Geschichte des Oberrheins 105
(1957) S. 63-88; Badisches Stidtebuch, hrsg. von Erich Keyser, Stuttgart 1959 (Deutsches Stidte-
buch 4); Treffeisen, Aspekte (wie Anm. 3).

Zur Stadt Neuenburg am Rhein siehe Fritz Huggle, Geschichte der Stadt Neuenburg a. Rh., Frei-
burg 1. Br. 1878; Oberrheinische Stadtrechte, hrsg. von der Badischen Historischen Kommission.
Zweite Abt. Schwibische Rechte. Drittes Heft: Neuenburg a. Rh., bearb. von Walther Merk, Hei-
delberg 1913; Konstantin Schifer, Neuenburg. Die Geschichte einer preisgegebenen Stadt, Freiburg
1. Br. 1963; Jiirgen Treffeisen, Neuenburg, Kenzingen und Endingen in ithren Beziehungen zu Klgs-
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nach 20 Kilometern Freiburg, die Breisgaumetropole.’ Nach weiteren 20 Kilome-
tern rheinabwirts kommen Sie nach Kenzingen.’ Freiburg ist in spatmittelalterli-
cher Zeit als Mittelstadt mit zirka 5000 Einwohnern anzusehen. Wohl bis zu 2000
Einwohner diirften in Neuenburg gelebt haben. Kenzingen erreichte eine Ein-
wohnerzahl von knapp 1000 Personen.

Wenden wir uns nun den anderen Protagonisten, den Habsburgern, den Her-
zdgen von Osterreich, zu.* Denn von allen diesen Stidten waren die Herzdge von
Osterreich im Laufe des 14. Jahrhunderts Stadtherren und spiter, bis 1806 auch
Landesherren. Ausgehend von ihren umfangreichen Besitzungen im benachbarten,
linksrheinischen Elsass richtete das Geschlecht immer wieder begehrliche Blicke in

tern, Orden und kirchlichen Institutionen wihrend des Mittelalters, Miinchen 1991 (Forschungen
zur Oberrheinischen Landesgeschichte 36); Ders., 1292-1992. 700 Jahre Neuenburger Stadtrecht
des Konigs Adolf von Nassau, Neuenburg 1992; Ders., Aspekte habsburgischer Stadtherrschaft im
spitmittelalterlichen Breisgau, in: Ders., Kurt Andermannn (Hrsg.), Landesherrliche Stidte in Stid-
westdeutschland, Sigmaringen 1994 (Oberrheinische Studien 12) S.157-229; Ders., Schultheiss und
Blirgermeister. Fihrungspositionen in spitmittelalterlichen Breisgaukleinstidten, in: Thomas
Scharff, Thomas Behrmann (Hrsg.), Bene vivere in communitate. Beitrige zum italienischen und
deutschen Mittelalter. Hagen Keller zum 60. Geburtstag tiberreicht von seinen Schiilerinnen und
Schiilern, Minster, New York, Miinchen, Berlin 1997, S. 105-128; Ders., Matthias von Neuenburg.
Chronist. Um 1295-1365/70, in: Lebensbilder aus Baden-Wiirttemberg, hrsg. im Auftrag der Kom-
mission fur geschichtliche Landeskunde in Baden-Wiirttemberg von Gerhard Taddey und Joachim
Fischer, Stuttgart 1998, S. 34-49.

Zur Stadt Freiburg 1. Br. siehe Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau. Band 1: Von den Anfin-
gen bis zum «Neuen Stadtrecht» von 1520, hrsg. im Auftrag der Stadt Freiburg i. Br. von Heiko
Haumann und Hans Schadek, Stuttgart 1996; Der Kaiser in seiner Stadt. Maximilian I. und der
Reichstag zu Freiburg 1498, hrsg. im Auftrag der Stadt Freiburg i. Br. von Hans Schadek, Freiburg
1998.

Zu Kenzingen siehe zuletzt Die Geschichte der Stadt Kenzingen, hrsg. im Auftrag der Stadt Ken-
zingen von Jiirgen Treffeisen, Reinhold Himmerle, Gerhard A. Auer, Freiburg i. Br. 1998, beson-
ders Jiirgen Treffeisen, Kenzingen als mittelalterliche Stadt (1249-1520), S. 45-73.

Zu den Habsburgern im Breisgau siche Theodor Mayer, Die Habsburger am Oberrhein im Mit-
telalter, in: Gesamtdeutsche Vergangenheit. Festgabe fiir H. Ritter von Srbik zum 60. Geburtstag,
Miinchen 1938, S.47-54; Karl Siegfried Bader, Der deutsche Siidwesten in seiner territorialstaat-
lichen Entwicklung, Stuttgart 1950, S. 76 f.; Hans Erich Feine, Die Territorialbildung der Habs-
burger im deutschen Siidwesten vornehmlich im spiten Mittelalter, in: ZSRG. Germ 67 (1950)
S. 177-308, Wiederabdruck in: Ders., Territorium und Gericht. Studien zur siidddeutschen Rechts-
geschichte, Aalen 1978, S. 103-235; Ders., Entstehung und Schicksal der vorderdsterreichischen
Lande, in: ebenda S. 307-326; Martin Wellmer, Der vorderosterreichische Breisgau, in: Friedrich
Metz (Hg.), Vorderosterreich. Eine geschichtliche Landeskunde, Freiburg i. Br. 1967 (2. Auflage)
S. 271-342; Winfried Stelzer, Konig Albrecht I. und die Stidre, in: Bericht iiber den sechzehnten
osterreichischen Historikertag in Krems/Donau (Verdffentlichung des Verbandes Osterreichischer
Geschichtsvereine 25) 1985, S. 95 f.; Giinther Hodl, Habsburg und Osterreich 1273-1493. Gestal-
ten und Gestalt des osterreichischen Spitmittelalters, Wien, K6ln, Graz 1988; Dieter Speck, Die
vorderosterreichischen Landstinde. Entstehung, Entwicklung und Ausbildung bis 1595/1602,
2 Bde, Freiburg, Wiirzburg 1994 (Veroffentlichungen aus dem Archiv der Stadt Freiburg im
Breisgau 29); zuletzt Vorderosterreich — nur die Schwanzfeder des Kaiseradlers? Die Habsburger
im deutschen Siidwesten, hrsg. vom Wiirttembergischen Landesmuseum Stuttgart, Stuttgart 1999
(der Aspekt der vorderosterreichischen Stidte wurde in dieser Publikation jedoch kaum bertick-
sichtigt).
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Abb. 1:
Ansicht der Stadt Freiburg im Breisgau um 1589 nach einem Stich von Gregorius Sickinger.

den Breisgau.” Doch erst nach dem Ende der Zihringer 1218 und dem der Stau-
fer 1250 konnte man eine zielstrebige und erfolgreiche Besitz- und Territorialpoli-
tik in Angriff nehmen. Ab den 1330er Jahren gelangen ihnen dann umfangrei-
che und dauerhafte Erwerbungen. 1331 kamen die Stidte Neuenburg und Breisach
als Pfandschaft vom Reich in ihre Hinde. Doch der grosse Coup, der unum-
kehrbare Verhiltnisse im Breisgau schuf, gelangen den Herzogen erst zu Ende
der 1360er Jahre. 1368 begab sich die Stadt Freiburg, nach jahrelangen blutigen
Auseinandersetzungen mit ihren Herren — den Grafen von Freiburg — mehr
oder weniger freiwillig unter habsburgische Oberhoheit. Im Schlepptau brachte
sie die verbiindete Stadt Kenzingen mit.* Ubrigens — Kenzingen, auf das die Habs-
burger seit 1352 Anspriiche erhoben, hatte sich jahrelang gegen eine Ubernahme
gewehrt.

Wie und mit welcher Intention haben die Habsburger die vorhandenen Rechte
der iibernommenen Stidte verindert? Interessanterweise haben die Herzoge von
Osterreich fiir Freiburg und Kenzingen unmittelbar nach deren Anschluss neue

” Zur habsburgischen Herrschaft im Elsass siehe Georges Bischoff, Die markanten Ziige des dster-

reichischen Elsass, in: Hans Maier, Volker Press (Hrsg.), Vorderdsterreich in der frithen Neuzeit,
Sigmaringen 1989, S. 271-283 und die dort angegebene Literatur.

Siehe hierzu Jurgen Treffeisen, Die Breisgaustidte Freiburg, Kenzingen und Endingen werden
habsburgisch: Untersuchung zu den Ereignissen der 1360er Jahren, in: Z Breisgau GV 113 (1994)
S. 57-72; Wintried Schulze, Der Freiburger Herrschaftswechsel 1368 als finanzielle Grosstransak-
tion, in: Z Breisgau GV 114 (1995) S. 27-55.
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Stadtrechte ausgestellt.” In beiden Stidten gab es namlich seit lingerem bestehende
Stadtrechte. Betrachten wir zunichst die Bestimmungen fiir Freiburg in Abgren-
zung zu den bis dahin giiltigen Rechten: Seit dem Anschluss an Osterreich stand das
Recht zur Erteilung des Biirgerrechts an geistliche Gemeinschaften, das die Stadt
schon zu Ende der Grafenzeit praktizierte, uneingeschrinkt in kommunaler Verfi-
gung. Auch die damit verbundenen Abgaben kamen der Stadtkasse weitestgehend
zugute. Hier erfolgte keine Anderung durch die neuen Stadtherren. Die wihrend
der Grafenzeit erkimpften Privilegien betreffend der Besetzungskompetenz der
stidtischen Amter wurden von der neuen Herrschaft anerkannt. Mit Ausnahme des
Schultheissenamtes lag die Besetzung aller Amter in kommunaler Hand. All dies
bezog sich auf den innerstidtischen Bereich, auf die — modern gesprochen — «In-
nenpolitik».

Ganz anders sah es in den Bereichen aus, die wir mit dem modernen Begriff
stadtische «Aussenpolitik» benennen kénnen. Das uneingeschrinkte Blindnisrecht
hatte sich die Kommune wihrend der Grafenzeit erkimpfte. Es stand ihr seit 1327
offiziell zu. Die Herzoge hingegen strichen dieses Privileg ersatzlos. In der neuen
Verfassung wird betont, dass Freiburg Biindnisse nur mit Erlaubnis der Herrschaft
schliessen diirfe. Auch im Bereich der militirischen Unterstiitzung fiir den Stadt-
herrn kappten die Herzoge alte Privilegien. Seit 1327 hatten die Grafen von Frei-
burg nimlich nur noch mit Unterstiitzung der Biirger rechnen kdnnen, wenn zu-
vor der Waffengang die Zustimmung des Rates gefunden hatte. Laut dem neuen
habsburgischen Stadtrecht hingegen war Freiburg zur gleichen Heerespflicht wie
die anderen osterreichischen Kommunen verpflichtet. Es bestand also eine unein-
geschrinkte Heerespflicht.

Andere Klauseln lassen sich der «Finanzpolitik» zuordnen: Die stadtherrlichen
Zolle und das Ungeld waren schon unter den Grafen von Freiburg weitestgehend
in stidtische Verfligung Gibergegangen. Dies wurde mit der neuen, habsburgischen
Stadtrechtsurkunde anerkannt. 1293 musste Freiburg eine jihrliche Steuer von 200
Mark Silber in die stadtherrliche Kasse entrichten. Zum Zeitpunkt der Lossagung
von den Grafen war die Summe sogar auf jihrlich 150 Mark Silber reduziert wor-
den. Im neuen habsburgischen Stadtrecht wird hingegen kein fester Betrag genannt.
Was auf den ersten Blick vorteilhaft erschien, gereichte der Stadt aber zum Nach-
tell. Denn die aufzubringende Steuersumme konnte der Stadtherr nun seinen spe-
ziellen Bediirfnissen anpassen.

Wenden wir uns nun der Kleinstadt Kenzingen zu:"® Genauso wie in Freiburg
durfte Kenzingen in eigener Verantwortung Kloster als Biirger aufnehmen. Das
Ratsgremium war zum grossten Teil von den Usenbergern als Stadtherren abhin-
gig gewesen. Die Ratsmitglieder wurden von ihnen eingesetzt. In diesem Bereich
konnte die Kommune unter den Habsburgern ihre Kompetenzen ausweiten. Zwar
wihlte auch jetzt noch der jeweilige Stadtherr oder der Landvogt 12 Biirger fir

9

Zum folgenden siehe vor allem Treffeisen, Aspekte (wie Anm. 3) S. 164174, hier auch Quellen- und
Literaturhinweise.
' Siehe hierzu auch Treffeisen, Kenzingen (wie Anm. 5) S. 55-58.
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Abb. 2:

Ansicht der Stadt Kenzingen im Breisgan zur Zeit der Tortiirme, zeichnerisch nachempfunden durch
Franz Josef Lederle, 1880.

den Rat aus und konnte einmal im Jahr die Zusammensetzung des Ratsgremiums
andern, also einzelne Mitglieder austauschen. Jedoch konnte der Rat die Aus-
wechslung eines Ratsmitgliedes verlangen, falls sich dieses eines Vergehens schul-
dig gemacht habe. Wihrend also 12 der 20 Ratsmitglieder in Ubereinkunft mit
dem Stadtherrn berufen werden mussten, konnte die Biirgerschaft die tibrigen acht
schon seit 1350 frei aus den Handwerksziinften auswahlen. Der Anschluss an die
Habsburger brachte den Kenzingern einen deutlich erhdhten innenpolitischen
Spielraum.

Bei der Griindung der Stadt 1249 lag die Zollhoheit bei den Herren von Usen-
berg. 1369 iiberliessen die Herzoge von Osterreich der kommunalen Kasse das ge-
samte Ungeld tiber Wein und Korn fiir Bau sowie Unterhalt stadtischer Bauten. Die
Zollkompetenz lag jedoch, anders als in Freiburg, weiterhin ausschliesslich in habs-
burgischer Hand. Seit 1277 war Kenzingen an der Festsetzung der jahrlich an den
Stadtherrn zu zahlenden Steuerpauschale beteiligt. Das Ratsgremium hatte Mit-
spracherecht bei der Festsetzung der Steuerhohe. Diese Begiinstigung galt unter den
Habsburgern nicht mehr. Im neuen Stadtrecht von 1369 werden Wein-, Korn-,
Pfennig- und Hithnergeld als stadtherrliche Einnahmen definiert. Eine fixe Steuer-
summe wird auch hier nicht genannt. Die von den friitheren Stadtherren verpfinde-
ten Einnahmen konnten die Osterreicher ausdriicklich wieder auslésen. Was an
derartigen Einnahmen jedoch an Kenzinger verkauft worden war, sollte dem Zu-
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griff der neuen Herrschaft entzogen bleiben. Wir sehen hier eine noch restriktivere
Politik im finanziellen Bereich als in Freiburg.

Schon unter den Usenbergern besass Kenzingen keine Biindnisfreiheit. Ohne
Bewilligung der Osterreicher waren, wie im Falle Freiburgs, auch zukiinftig keine
Biindnisse zulassig. Nur das Bestehende mit Freiburg wurde bestitigt. 1352 konnte
Kenzingen beim Markgrafen von Hachberg erreichen, dass wegen Schulden der
Herrschaft die Stadt den Stadtherrn nicht militdrisch unterstiitzen musste. Dieses
Privileg wurde beim Ubergang an die Herzoge ersatzlos gestrichen. Kenzingen
wurde zum Kriegsdienst fiir die Herrschaft verpflichtet, im gleichen Masse wie die
anderen Osterreichischen Stidte auch.

Betrachten wir die einzelnen Verinderungen beim Anschluss an Osterreich
1368/69 zusammenfassend: Einzelne Kompetenzen im Finanzbereich, die die Stadt
Freiburg in jahrzehntelanger Konfrontation mit den Grafen erkimpft oder gekauft
hatten, blieben von den Osterreichern unangetastet, ja wurden sogar noch aus-
geweitet. Wie hoch die Stadt ihre Biirger und Marktbesucher im einzelnen mit
Steuern, Zoéllen und Abgaben belastete, blieb der kommunalen Kompetenz vor-
behalten. In Kenzingen behielten die Herzoge zwar die Zolleinnahmen der Stadt
in thren Hinden, stellten aber die Ungeldeinnahmen der stidtischen Kasse zur
Verfiigung. Detailabgaben schienen die neuen Stadtherren nicht zu interessie-
ren. Doch zu ihren Einnahmen aus dem Stadtsickel kamen sie sehr wohl: In bei-
den Stidten wurde nimlich keine Steuerpauschale festgelegt. Daher konnte der
amtierende Stadtherr die Steuern seinen individuellen Bedirfnissen anpassen.
Auch die geforderte uneingeschrinkte Heerespflicht schlug sich in erster Linie
im finanziellen Bereich nieder. Im innerstadtischen Bereich lag die Besetzung der
einzelnen Amter prinzipiell in der Hand des Magistrats. Eine eigene kommuna-
le Aussenpolitik sollte jedoch durch die neuen Stadtrechte véllig unterbunden
werden. Die beiden Kommunen hatten also weitreichende Autonomie im innen-
politischen Bereich, doch alles, was Geld einbrachte (Stichwort Steuern) oder Geld
kostete (Stichwort Heerespflicht) rissen die neuen Stadtherren kompromisslos an
sich.

Diese Politik ldsst sich signifikant am Beispiel des stadtherrlichen Umgangs mit
dem Schultheissenamt belegen." Der Schultheiss war urspriinglich Vertreter des
Stadtherrn.” Beim Herrschaftswechsel wurde das Freiburger Schultheissenamt da-
her ausdriicklich der habsburgischen Herrschaft zugerechnet und nicht der kom-
munalen Kompetenz. Der Amtsinhaber rekrutierte sich weiterhin aus dem Kreis
des alten, patrizischen Rates. Die Herrschaft konnte ihn jederzeit absetzen und
einen neuen auswihlen. So blieben Rekrutierung und Kompetenzen des Schult-

Siehe hierzu Treffeisen, Aspekte (wie Anm. 3) S. 174-191; Treffeisen, Schultheiss und Biirgermeister
(wie Anm. 3) S. 109-116; Treffeisen, Kenzingen (wie Anm. 5) S. 58-61.

Zur Stellung der Schultheissen und anderer stadtherrlicher Vertreter in einzelnen Stidten siche Wer-
ner Meyer, Die Verwaltungsorganisation des Reiches und des Hauses Habsburg-Osterreich im
Gebiet der Ostschweiz 1264-1460, Affoltern am Albis 1933, S. 204 {.; Klaus Freiherr von Andrian-
Werbung, Rat und Regiment im spitmittelalterlichen Coburg, in: Jahrbuch der Coburger Landes-
stiftung 23 (1978) S. 83-106; August Bickel, Willisau. Geschichte von Stadt und Umland bis 1500,
Luzern, Stuttgart 1982 (Luzerner Historische Veréffentlichungen 15.1), S. 257 £,
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Abb. 3:
Ansicht der Stadt Neuenburg im Breisgan um 1643 nach einem Stich von Matthius Merian.

heissen beim Ubergang von den Grafen von Freiburg zu den Herzdgen von Oster-
reich weitgehend unverindert. Den Herzogen diente dieses Amt allerdings nun
nicht mehr der Durchsetzung des herrschaftlichen Willens. Der eigentliche stadt-
herrliche Reprisentant, der allerdings nicht in der Stadt residierte, war nun der
Hauptmann oder Pfleger der oberen Landvogtei, spiter der Landvogt. Allerdings
liess sich die Besetzungskompetenz dieses fiir die Kommune wichtigen Amtes ver-
silbern! Denn wihrend des gesamten Mittelalters versuchte die Kommune immer
wieder, durch Verpfindung das Schultheissenamt in die Hand zu bekommen. Dies
ist um so einsichtiger, als die stidtische Rechtsprechung weiterhin weitestgehend in
den Hinden des Schultheissen lag. Dariiber hinaus war er auch an den politischen
Entscheidungen beteiligt.

Wenden wir uns nun der dritten Stadt, Neuenburg am Rhein, zu:" Wihrend beim
Ubergang Freiburgs und Kenzingens an die Habsburger sofort neue Stadtrechte
ausgestellt wurden, war dies in Neuenburg fast vier Jahrzehnte frither nicht mog-
lich. Neuenburg war 1331 zusammen mit dem benachbarten Breisach vom Reich an
die Herzdge von Osterreich verpfindet worden. Somit waren die Habsburger nur
Pfandherren." Die Pfandherren hatte die von den Konigen verliechenen Rechte zu

Siehe hierzu Jurgen Treffeisen, Die Habsburger und ihre breisgauischen Stidte im spiten Mittel-
alter, erscheint voraussichtlich 1999/2000 im Rahmen einer Publikation zur Ausstellung Vorder-
dsterreich — nur die Schwanzfeder des Kaiseradlers? (wie Anm. 6).

14 Zur Verpfindung von Stidten siehe Gotz Landwehr, Die Verpfindung der deutschen Reichsstidte
im Mittelalter K6ln, Graz 1967 (Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte 5); Michael Ludwig,
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achten und grundsitzlich nicht anzutasten. Das Erlassen eines neuen Stadtrechts
war im Falle der Pfandschaft Neuenburg daher nicht moglich. Insbesondere durfte
die verpfindete Stadt tiber ihre bisherigen Pflichten sowie Abgaben hinaus vom
Pfandherrn nicht belastet werden. Eine Erhohung der Stadtsteuer beispielsweise
oder anderer kommunaler Abgaben an den Pfandherrn war ohne Zustimmung des
eigentlichen Stadtherrn — hier des Konigs — grundsitzlich nicht méglich. Die tem-
porir auszuiibende Stadtherrschaft der Pfandherren wurde auch in Neuenburg
durch einen schriftlich fixierten Passus vehement eingeschrinkt: Das, was seit alters
her gebriuchlich war, sollte weiterhin Giiltigkeit besitzen. In der Verpfandungsur-
kunde werden 1331 die mit der Pfandschaft verbundenen Rechte und Einkiinfte da-
her ausdriicklich mit dem Zusatz «als von altem Herkommen ist» charakterisiert.

An diesem Status dnderte sich in den folgenden Jahren nichts. 1357 garantierte
Herzog Rudolf von Osterreich der Stadt Neuenburg die von den Kaisern und Ké-
nigen verliehenen Rechte und Freiheiten. Es sind also wihrend der Pfandschaft, die
nun schon iiber 25 Jahre wihrte, keine weiteren Rechte durch die Habsburger hin-
zugekommen. Die zwei Pfandstidte Neuenburg und Breisach behielten weiterhin
einen Sonderstatus innerhalb der vorderosterreichischen Herrschaft. Prignanter-
weise erhielt Neuenburg im Zuge der tiefgreifenden Verinderungen im Breisgau in-
folge des Anschlusses der Stadte Freiburg und Kenzingen an Vorderdsterreich von
Herzog Leopold am 10. Oktober 1369 eine neuerliche Bestatigung aller kaiserlichen
und kéniglichen Rechte. Die Erteilung eines neuen, habsburgischen Stadtrechts war
aufgrund des reichsstidtischen Status und der damit verbundenen Berticksichti-
gung der althergebrachten, koniglichen Rechte weiterhin nicht méglich.

Besonders beispielhaft fiir das Verhalten der neuen Stadtherren gegeniiber den
Breisgaustidten ist die Entwicklung des Blirgermeisteramtes.” Die Breisgaustidte
beziehungsweise Teile ihrer Biirgerschaft versuchten schon in vorhabsburgischer
Zeit ein Blrgermeisteramt als Gegenpol zum stadtherrlichen Schultheissen zu in-
stallieren. Dies war in Freiburg zu Ende des 13. Jahrhunderts umfassend gelungen.
Das Besetzungsrecht lag seit 1316 uneingeschrinkt in kommunaler Kompetenz.
Dies wurde von den Habsburgern beim Herrschaftswechsel nicht angetastet. Im
reichsstidtischen Neuenburger Stadtrecht von 1293 wird noch kein Biirgermeister
genannt. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts schiebt sich jedoch langsam das Biirger-
meisteramt immer deutlicher in den Vordergrund. Nach dem Ubergang an die
Habsburger 1331 erfolgte ein erheblicher Bedeutungsschub. Der Biirgermeister
war nun auch offiziell erster und von den Pfandherren anerkannter Reprisentant
der Stadt.

Fiir die Usenbergerzeit ist der Kenzinger Biirgermeister nur sporadisch nachzu-
weisen.” Er erscheint prignanterweise nie in einer vom Stadtherrn ausgestellten
oder besiegelten Urkunde. Mit dem Ubergang an die Habsburger war das Amt dann

Besteuerung und Verpfindung kéniglicher Stidte im spatmittelalterlichen Polen, Diss. Phil. Frank-
furt/Main 1977 (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe I. Giessener Ab-
handlungen zur Agrar- und Wirtschaftsgeschichte des europiischen Ostens 126).

Siehe hierzu Treffeisen, Schultheiss und Birgermeister (wie Anm. 3) S. 116-121.

Siehe hierzu Treffeisen, Kenzingen (wie Anm. 5) S. 61-63.

106



als feste Grosse innerhalb der stadtischen Hierarchie etabliert und wurde auch vor-
behaltlos von den neuen Stadtherren anerkannt. Die Rekrutierung des Kenzinger
Biirgermeisters lag zudem ausschliesslich in der Hand der Rite.

Wenden wir uns nun von der stadtrechtlichen der realpolitischen Ebene zu. Be-
trachten wir einige signifikante Ereignisse und analysieren das Verhalten von
Kommune und Stadtherr in spezifischen Situationen. Welchen Bestand hatten ein-
zelne stadtrechtliche Bestimmungen im Konfliktfall? Indikator fiir die Intention
und Stirke einer Stadtherrschaft kann das Eingreifen des Stadtherrn in innerstad-
tische Angelegenheiten sein.”” Aufgrund der stadtrechtlichen Analysen konnen wir
eigentlich ein relativ grosses Desinteresse der Habsburger an innenpolitischen Vor-
gangen erwarten. Laut dem habsburgischen Stadtrecht von 1368 lag die Besetzung
der stidtischen Amter in Freiburg in kommunaler Hand. Eine Mitwirkung eines
stadtherrlichen Vertreters, siecht man von der Prisenz des Schultheissen im Rat ab,
wird nicht genannt. Die angeschlagene Position der Habsburger nach der Schlacht
bei Sempach 1386 nutzen die Freiburger Ziinfte zwei Jahre spiter aus. Sie fithrten
Anfang 1388 eigenmichtig eine tiefgreifende Verfassungsinderung durch. Auch
stadtherrliche Kompetenzen wurden tangiert, als man den alten Schultheissen ab-
setzte und einen neuen berief. Im September musste Herzog Albrecht der ziinftisch
regierten Stadt weiteres zugestehen. Der Schultheiss, bislang den Edlen der Stadt
vorbehalten, konnte nun auch aus dem neuen Rat berufen werden. Damit stand die-
ses Amt theoretisch allen filhrenden Schichten offen. Der Herzog brachte aber
zugleich sein Missfallen hieriiber zum Ausdruck und behielt sich die Widerrufs-
moglichkeit ausdricklich vor. 1392 war es soweit. Die Besetzungskompetenz des
Schultheissenamtes holte sich der Stadtherr zuriick. Die hohe Verpfindungssumme
von 2000 Gulden war fiir die Stadt verloren. Als Zugestindnis stand dieses Amt nun
—zumindest theoretisch — allen Ratsmitgliedern offen. Auch wurde vom Herzog die
Ratsinderung weitestgehend anerkannt. Damit war Paritit zwischen den gesell-
schaftlichen Gruppen erreicht, die sich im Laufe der Jahrzehnte noch deutlich zu-
gunsten der Ziinfte verindern sollte. Allerdings mussten kiinftig bei allen Rats-
besatzungen und Biirgermeisterwahlen der herrschaftliche Landvogt sowie zwei
herrschaftliche Rite anwesend sein.

Ein weiteres signifikantes Beispiel fiir die stadtherrliche Politik der Habsburger
ist die Freiburger Verfassungsinderung von 1454 durch Herzog Albrecht.” Damals
sollte die patrizische Paritit des Ratsgremiums durch die Reduzierung der Sitze auf
24 garantiert werden. Fiir den Stadtherrn war es in erster Linie wichtig, dass sich
der Rat aus ihm genehmen, also loyalen Personen rekrutierte. Erst wenn dieses Gre-
mium in seinen Geschiften keine Einigung erzielen konnte, dann war der umstrit-
tene Gegenstand vor den Landesherrn zu bringen. Erst wenn der Rat nicht gewillt
sei, selbst Ordnung zu schaffen, dann werde der Landesherr mit seinen Riten Ord-

7 Siehe hierzu Treffeisen, Aspekte (wie Anm. 3) S. 191-208.

Siehe hierzu besonders Winfried Schulze, Erzherzog Albrechts Verfassungsinderung in Freiburg
im Jahre 1454. Ein Beitrag zu einem umstrittenen Vorgang, in: Z Breisgau GV 105 (1986) S. 83-97;
Geschichre der Stadt Freiburg (wie Anm. 4) S. 220 f.
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nung und Satzungen erlassen. Simtliche Kompetenzen der innerstadtischen Ver-
waltung blieben somit beim Rat, das Eingreifen des Landesfiirsten erfolgte erst
dann, wenn der Rat nicht mehr Herr der Lage war.

Wie eng der Spielraum der Stadt in stadtrechtlichen Fragen unter Umstinden
sein konnte, zeigt das Beispiel der sogenannten Freiburger Enquéte von 1476."”
Damals wurde eine Neufassung der Steuerordnung, des Rats-, Gerichts- und Am-
terwesens sowie der Handwerksordnung von Seiten der Stadt erwogen. Dem Frei-
burger Rat war von Anfang an bewusst, dass etwaige Anderungen nur mit Bewil-
ligung des Herzogs moglich waren. Die geplanten Reformvorhaben wurden im
August 1476 an Herzog Sigismund zur Bewilligung geschickt. Dieser stimmte mit
Schreiben vom 1. September grundsitzlich zu, wollte aber die von der Stadt be-
schlossene eidliche Steuererkliarung der adligen Satzbiirger nicht akzeptieren. Erst
nach schwierigen Dreiecksverhandlungen zwischen Rat, Satzbiirgern und Land-
vogt konnte eine Losung gefunden werden. Fiir das Selbstverstindnis des Landes-
und Stadtherrn ist das stadtherrliche Schreiben vom 1. September von grosser Aus-
sagekraft. Ausdriicklich wies der Herzog darauf hin, dass er als Herr und Landes-
first die kommunale Ordnung widerrufen, kiirzen oder erweitern konnte. Auch
ein Rechtfertigungsschreiben der Kommune an den Herzog ist aufschlussreich.
Hier betont Freiburg, dass die Stadtherrschaft der Osterreicher nicht angetastet
werden sollte. Eine weitere Passage im Konzept, die in der Ausfertigung allerdings
wieder gestrichen wurde, zeigt gleichfalls signifikant den dusserst geringen Spiel-
raum der Stadt, falls der Stadtherr auf Anderungswiinsche beharrte. Ausdriicklich
sollte urspriinglich herausgestellt werden, dass alles was der Stadtherr in dieser An-
gelegenheit dem Rat vorschreibe, auch ausgefiihrt werde. Am Schluss dieses Schrei-
bens erfolgt nochmals die Betonung von Seiten der Biirger, dass sie keinesfalls selbst
regieren oder dem Stadtherrn widerstreben wollten.

Das Beispiel der Enquéte zeigt, dass die Stadt bei allen ihren grundsitzlichen po-
litischen Entscheidungen stets gewahr sein musste, dass die Herzoge als Stadther-
ren gegebenenfalls einzelne kommunale Entschliessungen revidierten. Grosse, um-
fassende Verfassungsinderungen waren nur mit Zustimmung, oft nur auf Betreiben
der jeweiligen Stadtherren méglich. Ob und wie weitreichend der einzelne Stadt-
herr dartiber hinaus in innerstidtische Angelegenheiten eingriff, variierte von Fall
zu Fall. Auch die Personlichkeit des jeweiligen Stadtherrn, seine individuellen
politischen Ziele miissen hier berticksichtigt werden. Typisch fiir das Verhaltnis von
Stadt und Herr ist die Freiburger Enquéte von 1476. Die geplanten Verfassungs-
anderungen wurden von der Stadt erarbeitet, eine Bewilligung behielt sich der
Stadtherr jedoch ausdriicklich vor. Den problematischen Punkt, die Modalitit der
Besteuerung der adligen Satzbiirger, musste die Stadt dann auf herrschaftliche
Intervention dndern. Die Intention der Stadtherren tritt bei allen Konflikten deut-
lich hervor: In erster Linie sollte die personelle Zusammensetzung des Rates als
hochstes kommunales Gremium beeinflusst beziehungsweise kontrolliert werden.

19

Tom Scott, Die Freiburger Enquéte von 1476. Quellen zur Wirtschafts- und Verwaltungsgeschichte
der Stadt Freiburg i. Br. im fiinfzehnten Jahrhundert, Freiburg i. Br. 1986 (Verdffentlichungen aus
dem Archiv der Stadt Freiburg im Breisgau 20).
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Der Stadtherr wollte ihm loyale Personengruppen, vornehmlich Patrizier, in den
einflussreichen Amtern sehen. Der Rat musste stark genug sein, innerstidtische
Unruhen zu unterbinden. In der Realitit hatten jedoch lingst die Ziinfte das inner-
stidtische Regiment in Freiburg iibernommen. Es lebten einfach nicht mehr genii-
gend Patrizier in der Stadt.

Wenden wir uns nun nochmals der kommunalen «Aussenpolitik» zu.” In den
neuen Stadtrechten fiir Freiburg und Kenzingen von 1368 fillt ein in beiden Texten
identischer Passus besonders auf: Beide Stadte durften Biindnisse nur mit Erlaub-
nis der Herrschaft schliessen. Konnte dieses Biindnisverbot tiberhaupt von den
Herzégen durchgesetzt werden? Gab es Versuche von stadtischer Seite, eine eigene
«Aussenpolitik» und eine gemeinsame Politik der Breisgaustidte zu betreiben?

Die Schlacht bei Sempach und die damit verbundene Schwichung der Herrschaft
zwang die Breisgaustidte geradezu in eine selbstindige Aussen- und Biindnispoli-
tik. Zu Anfang des Jahres 1387 gab es eine Zusammenkunft mit Neuenburg,
Breisach und Kenzingen in Freiburg, um die neue Situation zu sondieren. Welche
Gefahren hierbei der Herrschaft drohten, wurde von dieser auch sofort erkannt.
Am 18. August 1387 huldigte Freiburg dem Herzog. Nur eine Passage dieser pau-
schal formulierten Huldigungsurkunde enthilt prignanterweise einen ganz kon-
kreten Inhalt: Ohne Wissen und Einverstindnis der Herrschaft darf die Stadt kein
Biindnis schliessen.

Doch die Herrschaft war in jenen Jahren zu schwach, um das Biindnisverbot
durchzusetzen. Freiburg hatte sich daher mit den Stidten Kenzingen und Wald-
kirch offiziell verbiindet. 1392 revidierte dies der wiedererstarkte Herzog. Trotz-
dem pflegten die Stadte auch weiterhin intensive Kontakte und traten oft gemein-
sam nach aussen in Erscheinung. Berichte zum Stand kriegerischer Ereignisse und
gemeinsame Absprachen uiber das weitere Vorgehen fiillten in den ersten Jahren des
15. Jahrhunderts die Korrespondenzen der Stidte. Ziel war es, durch Absprachen
ein einheitliches Vorgehen zu garantieren. Trotz dieser gut funktionierenden Kom-
munikation unter den Breisgaustidten blieb das Biindnisverbot offiziell bestehen.

Drei Jahrzehnte nach der Schlacht bei Sempach trat fir die habsburgische Herr-
schaft erneut eine existentielle Krise ein. Konig Sigmund nutzte 1415 die Flucht des
Papstes aus Konstanz auf sterreichisches Territorium geschickt aus, die seit langem
bestehenden Spannungen mit Herzog Friedrich zu seinen Gunsten zu entscheiden.
Friedrich wurde vom Konig geichtet. Die Breisgaustidte und andere ehemalige
habsburgische Stadte wurden Reichsstidte. Unter diesem Druck formierten sich die
Stddte, um durch weitreichende Absprachen eine einheitliche Politik zu formulie-
ren. Eine neue Situation trat 1418 ein. Herzog Friedrich von Osterreich wurde wie-
der mit den Reichslehen belehnt. Zudem erhielt er die Erlaubnis, alle vom Konig
verkauften oder verpfandeten Gebiete und Stidte auszuldsen, insofern diese ein-
verstanden waren. Wihrend die Markgrafschaft Burgau, die Stadte Laufenburg,
Sickingen und Villingen bereitwillig zur Herrschaft zurtckkehrten, waren die
Bemiihungen des Herzogs im Breisgau nicht erfolgreich, trotz personlicher Besu-

*  Siehe hierzu Treffeisen, Aspekte (wie Anm. 3) S. 208-224.
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che in Neuenburg, Breisach, Freiburg und Kenzingen. Die Breisgaustidte wider-
setzten sich dem herzoglichen Wunsch. Eine Riickkehr zu Osterreich wire nach
Ansicht der Stidte nur moglich, wenn daran keine Bedingungen von Seiten der
Herrschaft gekniipft wiirden. In dieser schwierigen Situation tauschten die Breis-
gaustidte permanent Informationen aus und versuchten durch zahlreiche Abspra-
chen, eine einheitliche Politik zu formulieren. Man wollte sich keinesfalls gegen-
einander ausspielen lassen. Im Zuge neuer kriegerischer Konflikte zu Anfang der
1420er Jahre schlossen sich die Breisgaustadte noch enger zusammen. Damals wa-
ren die Breisgaustidte in den losen Verband der Reichsstadte integriert. Die Ab-
sprachen und Kontakte wurden immer enger, die Breisgaustidte etablierten sich als
spezifische Stiadteverbindung im deutschen Siidwesten. Sie schlossen Biindnisse
und betrieben eine aktive Aussenpolitik.

Zu Anfang des Jahres 1425 trat eine entscheidende Wende ein. Der Konig for-
derte die vorlindischen Gebiete auf, zur Herrschaft Osterreich zuriickzukehren.
Freiburg war grundsitzlich zur Riickkehr bereit. Allerdings kniipfte man den Wie-
deranschluss an ganz konkrete Bedingungen, die am 21. Januar 1426 schriftlich
formuliert wurden: 1. Es muss eine kdnigliche Bestatigung aller stidtischen Rechte
und Fretheiten angefertigt werden. Insbesondere sollte der Konig dabei garantieren,
dass Freiburg nicht verpfindet werden darf. 2. Die Herrschaft musste das Schult-
heissenamt als Pfand bei der Stadt belassen. 3. Ebenso mussten die sogenannten
Herrschaftszolle in der Verfiigung der Kommune verbleiben. 4. Die Pfandschaft
des Dorfes Adelhausen sollte gleichfalls der Stadt erhalten bleiben. 5. Juden diirfen
weiterhin in der Stadt nicht sesshaft werden. 6. Freiburg darf Biindnisse mit Her-
ren und Stddten abschliessen. 7. Auch die Herrschaft sollte schriftlich garantieren,
dass Freiburg nicht versetzt, verpfindet oder verkauft werden darf. 8. Freiburg darf
nicht zu Schatzungen und Steuern gedrangt werden.

Insbesondere die Punkte 6 (Biindnisfreiheit) und 8 (Steuerfreiheit) konnten von
den Herzogen kaum toleriert werden. Wohl infolge dieser Streitpunkte zogen sich
die Verhandlungen um die Riickkehr bis zum Ende des Jahres 1427 hin. Wihrend
der laufenden Wiederanschlussverhandlungen scheinen die Kontakte zwischen den
Breisgaustddten nicht ganz so intensiv wie zuvor gewesen zu sein. Vielleicht er-
kliren gerade diese unzulinglichen Ab- und Ricksprachen die Nichtberticksich-
tigung wichtiger Freiburger Forderungen. Als nimlich der Landvogt am 10. No-
vember 1427 die Huldigung Freiburgs bestitigte, hatte Freiburg zwei elementare
Forderungen nicht durchsetzen konnen. Zum einen blieb das Bindnisverbot wei-
terhin bestehen. Zum anderen konnte auch die Hohe der jahrlich der Herrschaft
zustehenden Abgaben und Steuern nicht festgeschrieben werden.

In den folgenden Jahren pflegten die Breisgaustadte untereinander, auch ohne
Abschluss eines offiziellen Biindnisses, weiterhin intensive Kontakte und Ab-
sprachen. Eine sichtbare Intensivierung der Kontakte trat erneut zu Beginn der
1470er Jahre im Zuge der Verpfindung von Teilen des Breisgaus an Burgund ein.
Diese existentielle Bedrohung von Aussen bei gleichzeitiger Schwichung der habs-
burgischen Herrschaft forderte und verstirkte wiederum die kommunale Zusam-
menarbeit. Nach der Zerschlagung der burgundischen Herrschaft am Oberrhein
stellten die Breisgaustidte ihre Beziechungen erneut auf eine vertragliche Ebene. Mit
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Schreiben vom 27. Februar 1475 verabredeten sich Freiburg, Breisach, Neuenburg
und Endingen zu einem Gesprich in der Breisgaumetropole. Man wollte ein Stid-
tebiindnis vorbereiten. Ein halbes Jahr spiter war das Bindnis perfekt und ein
offizielles Schutzbiindnis auf 10 Jahre abgeschlossen. Die seit Jahrzehnten prak-
tizierte Praxis gegenseitiger Absprachen und Hilfen war nun auf eine offizielle, ver-
tragliche Basis gestellt, obwohl dies laut den osterreichischen Privilegien nicht er-
laubt gewesen wire. Realitat und Praxis hatten hier aber seit langem die Theorie
tberholt. In den folgenden Jahrzehnten wurden die kommunale Kommunikation
und Absprachen innerhalb der Herrschaft Vorderosterreich immer weiter ausge-
baut und fanden ihren Abschluss im Institut des Landstandes.”

Die als Pfandschaft vom Reich unter sterreichische Herrschaft gelangte Stadt
Neuenburg nahm zunichst eine andere Entwicklung.”? Wir erinnern uns: 1331 als
Pfandschaft an Osterreich gelangt, mussten die Herzoge vielfiltige Riicksichten auf
diesen Status nehmen. Stadtrechtliche Anderungen oder Erginzungen waren ur-
spriinglich ausgeschlossen. Wie entwickelte sich dieser Sonderstatus bis zum Ende
des Mittelalters? 1378 erschien eine Delegation der Stadt Neuenburg beim 8ster-
reichischen Landvogt. Man liess sich zum einen das konigliche Stadtrecht von 1292
sowie weitere konigliche Privilegien bestitigen. Zusitzlich wurde auf ausdriickli-
chen Wunsch der Biirger der Passus aufgenommen, dass Neuenburger Einwohner
oder Biirger nur Recht zu Neuenburg nechmen und keine auswirtigen Gerichte
konsultieren diirften. Es ist dies der erste Fall, in dem sich die Neuenburger ein Son-
derrecht von der Pfandherrschaft garantieren liessen. Es wird hier priagnanterweise
eine Rechtsinderung im Sinne der Neuenburger erlassen und eben nicht eine zu-
gunsten der Pfandherren. So bestitigte Konig Wenzel 1380, also zwei Jahre nach
dem Gsterreichischen Landvogt, der Stadt gleichfalls ihren ausschliesslichen Ge-
richtsstand, die Erlaubnis zur Aufnahme von Achtern sowie alle Rechte und Frei-
heiten, die von Kaisern und Kénigen ausgestellt worden sind. Irgendwelche von
den Habsburgern verliehenen Rechte werden nicht erwihnt.

Eine neue Qualitdt im Verhiltnis zu den Pfandherren trat 1385 ein. Herzog Leo-
pold bestitgte in gewohnter Weise die Rechte und Freiheiten der Stadt, die diese
von Kaisern und Kénigen insbesondere Kaiser Karl erhalten hatten. Bis dahin un-
terschied sich diese Bestitigung in keiner Weise von den seit Jahrzehnten ge-
brauchlichen Dokumenten. Doch ein wichtiger, von nun an 6fters gebrauchlicher
Passus erscheint hier erstmals. Die garantierten Neuenburger Rechte gelten nur,
insofern hierdurch nicht Reichsrechte oder Rechte des Herzogs von Osterreich
tangiert werden. Neben den stadtherrlichen Rechten wird nun ein zweiter Rechts-
kreis des Pfandherrn aufgebaut. Beide Rechtskreise stehen offensichtlich gleich-
berechtigt nebeneinander und vermengen sich zum Teil. Dies war ein grosser Schritt
in Richtung habsburgische Stadt- und Landesherrschaft. Der Einfluss des Konigs
auf die Neuenburger Rechte war allerdings weiterhin gross. 1403 bestitigte Ko6-
nig Ruprecht fiir seine verpfindeten Reichsstidte Breisach, Neuenburg, Rheinfel-
den und Schaffhausen die Rechte und Freiheiten. Fiir Neuenburg wurden detail-

*  Grundlegend zu den vorderdsterreichischen Landstinden Speck, Landstinde (wie Anm. 6).

#  Siche hierzu Treffeisen, Habsburger (wie Anm. 13).
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lierte Privilegien erteilt. Von einer umfassenderen Erweiterung der pfandherrlichen
Rechte war noch nichts zu sehen. Erst der 1415 erfolgte Anschluss an das Reich
zeigt, dass die Herzdge in Ansitzen angefangen hatten, tiber das iibliche Mass hin-
aus stadtherrliche Rechte zu beanspruchen. Als am 25. Juni 1415 Koénig Sigismund
die Rechte und Freiheiten der Stadt bestatigte, rechnete er neben den kaiserlichen
und kéniglichen Privilegien auch Begiinstigungen durch die Herrschaft Osterreich
hinzu, ohne dass irgendwelche namentlich hervorgehoben wiirden.

Den Wiederanschluss an Vorderdsterreich 1429 hatte dann Herzog Friedrich
ausgenutzt, die bislang offensichtlich giiltige Steuerpauschale zu kippen. Neuen-
burg konnte nun, wie die anderen habsburgischen Breisgaustidte auch, jederzeit zu
Steuern und ausserordentlichen Abgaben genétigt werden. Der Pfandherr war in
diesem Bereich nun zum Stadtherrn geworden.

Eine neue Intention wird mit der Ara Kaiser Maximilians deutlich. Am 12. Juni
1490 bestitigt Maximilian den Neuenburgern ihre Rechte und Freiheiten, nachdem
Erzherzog Sigmund ihm die Herrschaft abgetreten und die Neuenburger gehuldigt
hatten. Ausdriicklich wird hervorgehoben, dass Neuenburg Pfand vom Reich sei.
Die am 1. Juli 1496 erteilte Beglinstigung Maximilians, dass die durch Wasserschi-
den stark zerstorte Stadt von allen geschuldeten Zinsen, Giilten und Leibgeding in
den kommenden 10 Jahren vorerst nur jeweils die Hilfte begleichen miisse, gewahrt
er ausdriicklich als Kénig und Landesfiirst zu Osterreich. Neuenburg wird als «un-
ser und unseres Hauses Osterreich Stadt» bezeichnet. Wenige Monate spiter er-
laubte Maximilian, den bislang erhobenen Zoll zu verdoppeln. Die Begriindung
Maximilians fiir dieses Privileg lautet: Dem Reich und dem Herzogtum Osterreich
ist viel an der Stadt gelegen. Am gleichen Tag erlaubt Maximilian als Kénig und
Herzog von Osterreich, dass eine neue an die alte Stadt angebaut und dass weiter-
hin Zolleinkiinfte auf der Landstrasse eingezogen werden diirften. Die 1499 erteilte
Genehmigung zur Zollerhohung erfolgte zwar Kraft koniglicher Macht, lag aber,
wie in der Urkunde ausdriicklich erwihnt, im Interesse des Reiches und der Erb-
lande. Man sieht also deutlich, wie im Laufe der Jahrhunderte eine Trennung zwi-
schen Pfand- und Stadtherr immer schwieriger wurde, zumal beide Positionen nun
in Personalunion ausgetibt wurden. Neuenburg war von einer verpfindeten Reichs-
stadt zu einer vorderdsterreichischen Landstadt geworden. Mit der Verpflichtung
Kaiser Karls von 1519, verpfandetes Reichsgut nicht mehr einzulosen, war eine end-
giiltige Entscheidung zugunsten der Landesherrschaft gefallen.

Fassen wir die Ergebnisse abschliessend zusammen: Ein wichtiger, vielleicht so-
gar der wichtigste Aspekt der habsburgischen Stadtepolitik im spiten Mittelalter
war die Erhaltung der Finanzkraft der Kommunen zugunsten der Landesherr-
schaft. Eine fixe Steuersumme, wie sie bis in das 13. Jahrhundert noch tblich war,
wurde nicht geduldet. Dies wird auch 1427/29 beim Wiederanschluss an die Herr-
schaft nach der reichsstidtischen Episode deutlich. Freiburg konnte schon gegen-
tiber dem Landvogt keine Steuerfreiheit durchsetzen, obwohl man dies nachdriick-
lich gefordert hatte. Breisach und Neuenburg, beides Pfandschaften vom Reich,
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waren hier zunichst erfolgreicher. Der Landvogt hatte ihnen noch 1427 weitrei-
chende Steuerprivilegien gewihrt. Zwei Jahre spiter wurde dieses landvogtliche
Steuerprivileg in allen Stadten vom Herzog storniert. In den gleichen Zusammen-
hang ist auch die uneingeschrinkte Dienstpflicht der Stidte Freiburg und Kenzin-
gen einzuordnen,

Die Habsburger unterwarfen ihre Stidte einem Biindnisverbot. Trotzdem gab
es zahlreiche Kontakte unter den Breisgaustidten, die vielfach iiber die Region
hinausreichten. Diese konnten in der reichsstidtischen Zeit (1415-1427) intensi-
viert werden. Das 1427 von Freiburg im Rahmen der Wiederanschlussverhandlun-
gen geforderte Recht der Blindnisfreiheit wurde abgelehnt. In der Realitit jedoch
unterliefen die Stidte das Biindnisverbot in den kommenden Jahrzehnten im Zuge
einer Ausweitung und Stirkung der Landstinde zumindest innerhalb des habsbur-
gischen Territoriums.

Im innerstidtischen Bereich verfiigten die vorderdsterreichischen Stidte tiber
weitreichende Freiheiten, insofern ein gewisser Rahmen nicht iiberschritten wur-
de. Die Stadtherren oder deren Bevollmichtigte griffen in der Regel nicht in Details
der stidtischen Verwaltung ein, jedoch wurde immer wieder versucht, die Beset-
zung wichtiger stidtischer Amter und Institutionen zu beeinflussen. Der Stadtherr
wollte ithm loyale Personen, vornehmlich Patrizier, in den einflussreichen Amtern
sehen. Aus diesem Grunde akzeptierten die Habsburger die Einfithrung der Biir-
germeisteramter. Fiir die Stadtherren waren nicht die Funktionen dieses gegen die
friiheren Stadtherren durchgesetzten kommunalen Amtes von Interesse, sondern
dessen Inhaber. Grosse, umfassende Verfassungsinderungen waren nur mit Bewil-
ligung, vielfach nur auf Initiative des Stadtherrn méglich.

Die Kompetenz tiber das Schultheissenamt wurde von Seiten der Habsburger nie
aufgegeben, auch wenn, wie im Falle Neuenburgs, die Verpfindung an die Kom-
mune wihrend des gesamten Mittelalters nie riickgingig gemacht wurde. Auch hier
standen vor allem pekuniire Interessen der Stadtherren im Vordergrund. Die Funk-
tion des stadtherrlichen Vertreters hatte dieses Amt schon lingst an den ausserhalb
der Stadt residierenden Landvogt verloren.

In der Rolle als Pfandherren der Stadt Neuenburg standen den Habsburger zu-
nichst wesentlich weniger Einflussmoglichkeiten zu. Bis mindestens 1429 bestand
ein Sonderstatus der Stadt. Erst die Verbindung der habsburgischen Pfandherr-
schaft mit der kéniglichen Stadtherrschaft erdffnete den Herzdgen von Osterreich
in ihrer Funktion als deutsche Kénige neue und entscheidende Einflussméglich-
keiten.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Jiirgen Treffeisen, Erlengrund 23a, D-76698 Ubstadt-Weiher

&l






	Habsburgerstädte im spätmittelalterlichen Breisgau

